
 
 

Beschluss der Ratsleitung vom 18. Dezember 2013 

 
  
 KR.Nr. A 165/2013 

Auftrag Silvio Jeker (SVP, Erschwil): Streichung des «Erwerbsaufall- und Auslagen-

ersatzes» für die Mitglieder des Kantonsrats (04.09.2013);  

Stellungnahme des Ratsleitung 

  

1. Vorstosstext 

Die Ratsleitung wird beauftragt, die Bestimmungen des «Geschäftsreglements des Kantonsra-
tes» dergestalt anzupassen, dass der Bezug von Erwerbsausfall- und Auslagenersatz für die Mit-
glieder des Kantonsrates nicht mehr möglich ist. 

2. Begründung 

Angesichts der gegenwärtigen finanziellen Situation haben auch wir Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier unseren Anteil zum Sparen im Kanton Solothurn beizutragen. Alle Politiker, wel-
che sich zur Wahl in den Kantonsrat zur Verfügung gestellt haben, waren sich bewusst, welches 
zusätzliche Arbeitspensum im Falle einer Wahl auf sie/ihn zukommt. Jeder, ob angestellt oder 
selbstständig erwerbend, hat an Sitzungstagen in irgendeiner Form Lohnausfall zu verzeichnen 
und/oder Arbeitsabläufe im eigenen Umfeld zu reorganisieren oder anders zu planen. 

Einige Mitglieder des Kantonsrates erhalten durch den Arbeitgeber bezahlte Freitage um Politik 
betreiben zu können. Viele, darunter sämtliche Selbständigerwerbende, haben jedoch keinen 
Anspruch auf diese Unterstützung. Dem Vernehmen nach wurden nach den Wahlen sehr viele 
neue Gesuche um Erwerbsausfall und Auslagenersatz gestellt. Dies obwohl allen klar sein sollte, 
in welcher finanziellen Situation sich der Kanton befindet.  

Besinnen wir uns wieder auf das ursprüngliche Motiv unserer Tätigkeit als Kantonsrätin und 
Kantonsrat. Das Kantonsratsmandat ist ein Ehrenamt. Wir machen Politik fürs das Volk, und 
nicht für das Geld. 

3. Stellungnahme der Ratsleitung 

Die heute geltende Regelung stammt aus dem Jahr 2002 und trat auf Beginn der Amtsperiode 
2005-2009 in Kraft. Damals wurde die bis dahin geltende Regelung revidiert, weil sie als unbe-
friedigend empfunden wurde. Der Ansatz für die Erwerbsausfall-Entschädigung war damals ge-
koppelt an das steuerbare Einkommen und enthielt damit auch eine soziale Komponente. Bis 
50'000 Franken steuerbares Einkommen gab es 200 Franken pro Sitzungshalbtag, von 50'000 bis 
80'000 Franken steuerbares Einkommen betrug der Ansatz 100 Franken pro Halbtag; darüber 
gab es keinen Anspruch auf Entschädigung. Die Sozialkomponente (Koppelung an das Einkom-
men) wurde nicht überall verstanden und zwang die Gesuchsteller auch, ihre persönlichen Ver-
hältnisse offen zu legen. Die Aufwendungen, die im Rahmen des Auslagenersatzes kompensiert 
werden sollten, mussten familiäre Gründe haben, finanzieller Art und für das Ratsmitglied re-
gelmässig sowie unzumutbar sein und die Abgeltung hatte «angemessen» zu sein. Diese Ent-
schädigungsart war stark auf die individuellen Verhältnisse des Gesuchstellers oder der Gesuch-
stellerin ausgerichtet. Was unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse für ein Rats-
mitglied unzumutbar erschien, konnte für ein anderes Ratsmitglied durchaus zumutbar sein 
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(klassisches Beispiel: Die Entschädigung für einen Babysitter konnte je nach den persönlichen 
Verhältnissen zumutbar oder unzumutbar sein). Die Gesuchsteller - in der Praxis fast ausschliess-
lich Gesuchstellerinnen - mussten aufgrund der damaligen Regelung ihre persönlichen Verhält-
nisse sehr detailliert offen legen, was unbefriedigend war. Deshalb sollte 2002 die Erwerbsaus-
fallersatzregelung vereinfacht werden, indem die Sozialkomponente gestrichen wurde. Dem-
entsprechend entfielen auch die verschiedenen Stufen bei der Entschädigung, es wurde nur 
noch ein einheitlicher Ansatz festgelegt. Die Ausrichtung des Betrages wurde bei Unselbständig-
erwerbenden nur noch an das Vorliegen einer Bestätigung des Arbeitgebers, bei Selbständiger-
werbenden an ein glaubhaft begründetes schriftliches Gesuch geknüpft. Beim Auslagenersatz 
wurden die «familiären Gründe» der alten Regelung in einfach fassbare Kriterien umgesetzt 
und es wurde zusätzlich ein Pauschalbetrag definiert, der an die Stelle der «angemessenen Ent-
schädigung» trat. Der Auslagenersatz wurde vereinfacht und abschliessend geregelt, so dass 
keine Abklärungen zur Frage der «Zumutbarkeit» der Aufwendungen und zur «Angemessen-
heit» der Abgeltung für das einzelne Ratsmitglied mehr angestellt werden mussten. Nicht mehr 
von Bedeutung war die Frage, wie sich jemand organisiert und ob der Person zugemutet wer-
den konnte, die Auslagen selber zu tragen; es mussten nur noch formelle Kriterien erfüllt und in 
einem schriftlich begründeten Gesuch dargelegt werden. Seit 2003 wurden gesamthaft folgen-
de Beträge ausgerichtet: 
2003: CHF 15‘625.00 (5 Pers., davon CHF 1‘350.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2004: CHF 15‘450.00 (5 Pers., davon CHF 1‘650.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2005: CHF 8‘150.00 (5 Pers., davon CHF 3‘050.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2006: CHF 4‘900.00 (2 Pers., davon CHF 2‘300.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2007: CHF 5‘800.00 (2 Pers., davon CHF 2‘800.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2008: CHF 8‘100.00 (3 Pers., davon CHF 5‘100.00 Auslagenersatz für zwei Personen) 
2009: CHF 8‘300.00 (6 Pers., davon CHF 3‘900.00 Auslagenersatz für drei Personen) 
2010: CHF 14‘500.00 (6 Pers., davon CHF 2‘600.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2011: CHF 12‘200.00 (6 Pers., davon CHF 2‘400.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2012: CHF 12‘000.00 (5 Pers., davon CHF 2‘200.00 Auslagenersatz für eine Person) 
2013 (Jan.-Okt.): CHF 6 ‘600.00 (5 Pers., davon CHF 3‘500.00 Auslagenersatz für zwei Personen) 

Im Rückblick erweist sich auch die vereinfachte Regelung ebenso wie die frühere, die bis 2005 
galt, als unbefriedigend. Wir stimmen mit den Auftraggebern überein, dass es wohl kaum ein 
Ratsmitglied gibt, das im Zusammenhang mit dem Kantonsratsmandat nicht irgendwelche Um-
triebe hat, bzw. dessen Fehlen am Arbeitsplatz sich nicht irgendwie auswirkt. Faktisch könnte 
unter diesem Gesichtswinkel praktisch jedes Ratsmitglied Anspruch auf eine Abgeltung erheben. 
Das kann indessen nicht der Sinn der Sache sein. Das Sitzungsgeld und die jährliche Pauschale 
stellen eine gewisse Abgeltung für die Leistungen als Kantonsratsmitglied dar. Wie weit diese 
Abgeltungen angemessen sind, lassen wir im heutigen Zeitpunkt offen. Jedoch sind wir der Auf-
fassung, dass die erwähnten Umtriebe in einem gewissen Mass im Rahmen des Milizsystems in 
Kauf genommen werden müssen. 

Die geltende Regelung insbesondere des Erwerbsausfallersatzes führt immer wieder zu schwer 
nachvollziehbaren Ungleichbehandlungen. Einerseits gibt es Ratsmitglieder, die Gesuche einrei-
chen, und solche, die darauf verzichten, obwohl sie die Kriterien vielleicht erfüllen würden. An-
dererseits kommen bei der Beurteilung der Gesuche von Unselbständigerwerbenden bzw. Selb-
ständigerwerbenden unterschiedliche Kriterien zur Anwendung (Nachweis mit Bestätigung des 
Arbeitsgebers bzw. glaubhaft begründetes Gesuch). Ausserdem ist festzustellen, dass es Unter-
schiede in der Haltung der Arbeitgeber gibt. Es gibt solche, die Ihren Angestellten Urlaub mit 
oder ohne Bezahlung gewähren, andere erwarten, dass für das Kantonsratsmandat Ferientage 
aufgewendet werden etc. Solche Unterschiede können nicht im Rahmen einer Erwerbsausfaller-
satzbestimmung im Geschäftsreglement des Kantonsrats ausgeglichen werden. Als Bewilli-
gungsbehörde für solche Gesuche haben wir mit einer strengen Praxis im Rahmen des uns zu-
stehenden Ermessens einer unerwünschten Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Entschä-
digungsregelung entgegengewirkt. Dabei war und ist uns die oben beschriebene Problematik 
bewusst und auch wir empfinden die Regelung als unbefriedigend.  
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Alternativ zum status quo sind verschiedene Szenarien denkbar. Einmal könnte der Erwerbsaus-
fallersatz noch weiter vereinfacht werden, und jedem Ratsmitglied eine Pauschale als Abgeltung 
für solche Einbussen ausgerichtet würde. Das lehnen wir indessen im gegenwärtigen Zeitpunkt 
ab, weil das einer Erhöhung des Sitzungsgeldes bzw. der Jahrespauschale gleichkäme. Sodann 
könnte zu einer individualisierten und sozial abgestuften Regelung, ähnlich jener von vor 2005, 
zurückgekehrt werden. Auch das lehnen wir ab, weil eine solche individualisierte Regelung 
schon einmal als unbefriedigend qualifiziert wurde und weil der Aufwand für die Vorbereitung 
des Gesuchs durch das Ratsmitglied und danach auch für die Prüfung der einzelnen Gesuche 
gemessen am allenfalls auszurichtenden Betrag im Rahmen des Milizsystems unverhältnismässig 
hoch wäre. Wir erachten es deshalb als vertretbar, inskünftig auf die Ausrichtung eines Erwerbs-
ausfallersatzes zu verzichten. 

Bezüglich des Auslagenersatzes sind wir indessen anderer Auffassung als die Auftraggeber. Wer 
wegen des Kantonsratsmandats nebst den im Rahmen des Milizprinzips in Kauf zu nehmenden 
Umtrieben und Aufwendungen zusätzlich noch effektive Auslagen hat, soll auch inskünftig eine 
Vergütung erhalten. Die geltende Regelung des Auslagenersatzes ist klar und einfach zu hand-
haben, weshalb wir es als angemessen erachten, diese unverändert auch künftig anzuwenden. 
Die entschädigungsberechtigten Fälle sind klar definiert und auf einen verhältnismässig engen 
Anwendungsbereich beschränkt. Demnach wird Ratsmitgliedern, die für die Betreuung von bis 
zu 12jährigen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen verantwortlich sind und dafür re-
gelmässige Auslagen belegen, auf begründetes Gesuch hin eine Entschädigung von 100 Franken 
pro Sitzungshalbtag ausgerichtet. 

Aus diesen Gründen beantragen wir, den Auftrag mit geändertem Wortlaut erheblich zu erklä-
ren. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass zur Umsetzung des Auftrags nicht nur das 
Geschäftsreglement, sondern auch das Kantonsratsgesetz geändert werden muss. Das Gesetz 
regelt Erwerbsausfall- und Auslagenersatz im Grundsatz, während das Geschäftsreglement die 
Konkretisierung darstellt. Wird der Vorstoss mit dem ursprünglichen Wortlaut oder in unserer 
geänderten Fassung erheblich erklärt, werden wir Bericht und Antrag zur Änderung des Kan-
tonsratsgesetzes und des Geschäftsreglements ausarbeiten und dem Kantonsrat vorlegen. 

4. Antrag der Ratsleitung 

Erheblicherklärung mit folgendem Wortlaut: 

Die Ratsleitung wird beauftragt, die Bestimmungen im Kantonsratsgesetz und im Geschäftsreg-
lement des Kantonsrates dergestalt anzupassen, dass der Bezug von Erwerbsausfallersatz für die 
Mitglieder des Kantonsrates nicht mehr möglich ist. 

 

 
Fritz Brechbühl 
Ratssekretär 

Verteiler 

Regierungsrat 
Staatskanzlei 
Parlamentsdienste 
Traktandenliste Kantonsrat 


